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Vorlage: AF/0029/2026 Datum: 11.05.2026
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Betreff:

Anfrage der FDP-Fraktion: Kosten der "Wiederkehrenden Ausbaubeiträge"

Gremienweg:
28.05.202
6

Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Anfrage:
 
Die Abschaffung der „Wiederkehrenden Ausbaubeiträge“ ist im Koalitionsvertrag der neuen
Landesregierung beabsichtigt, aber in Anbetracht der Haushaltslage dennoch ungewiss.
Im Zusammenhang mit der Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge bittet die
FDP-Fraktion um Auskunft darüber, inwieweit nach der Änderung des Kommunalabgabengesetzes
im Mai 2020 und der Einführung von „Wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (WKB)“ private
Unternehmen/Organisationen in die Konzeption der Abrechnungsgebiete und die Bearbeitung von
Ausbaubeitragsbescheiden eingebunden sind und welche Kosten der Stadt Koblenz hieraus entstehen.
 

1. In welcher Höhe wurden bislang Zahlungen für die Konzeption der Abrechnungsgebiete und
die Bearbeitung von Ausbaubeitragsbescheiden an private Unternehmen/Organisationen
geleistet? Können diese Kosten im Zuge der Beitragsveranlagung auf die beitragspflichtigen
Eigentümer abgewälzt werden? 

 
2. Um welche Unternehmen/Organisationen handelt es sich?

 

 
3. Ist vor dem Hintergrund der im Koalitionsvertrag ungewissen Abschaffung der WKB und der

Personallage in der Verwaltung weiterhin damit zu rechnen, dass private
Unternehmen/Organisationen diese Aufgaben übernehmen müssen?

 
4. Auf welche Höhe sind die derzeit offenen Forderungen der Stadt Koblenz gegenüber

Grundstückseigentümern aus abgeschlossenen und ausbaubeitragspflichtigen
Baumaßnahmen ca. zu beziffern? Die Angabe eines Circa-Betrages reicht.

 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
 
Finanzielle Auswirkungen:
 
 
 




